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Zweitschrift 

Gegenstand: Gesetz über die Mitwirkung des Nationalrates 
an der Regelung von Eisenbahntarifen, Post-, 
Telegraphen- und Telefongebühren und Preisen 
der Monopolgegenstände sowie von Bezügen der 
in staatlichen Betrieben Beschäftigten; 

Entwurf einer Novelle 

zur GZ. 601 323/1-V/4/84 
vom 28.Feber 1984 

Das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft teilt mit, 

daß hinsichtlich des Entwurfes einer Novelle zum Gesetz über 

die Mitwirkung des Nationalrates an der Regelung von Eisenbahn­

tarifen, Post-, Telegraphen- und Telefongebühren und Preisen 

der Monopolgegenstände sowie von Bezügen der in staatlichen 

Betrieben Beschäftigten keine Bemerkungen abgegeben werden. 

25 Ausfertigungen der Ressortstellungnahme wurden an das 

Präsidium des Nationalrates übermittelt. 

Für die Richtigkeit 
aer Ausferti ung: 

Für den Bundesminister: 

Dr. E i c h  1 e r 
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